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 An: lfu.brandenburg.de; senuvk.berlin.de; 
lubw.bwl.de; stmuv.bayern.de; 
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lau.mlu.sachsen-anhalt.de; 

tlubn.thueringen.de;  (MU);  
 lua.saarland.de; lfu.rlp.de; 

lfu.bayern.de; hlnug.hessen.de; 
smekul.sachsen.de

 Cc: senuvk.berlin.de; umwelt.hessen.de; 
lua.saarland.de; lung.mv-regierung.de; 

bukea.hamburg.de; mkuem.rlp.de; 
llur.landsh.de; umwelt.saarland.de; 

lubw.bwl.de; matthias. bukea.hamburg.de; Grimm, 
; Geschaeftsstelle_EPRTR;  

LfU.Brandenburg.de;  
hlnug.hessen.de; mulnv.nrw.de; 

mulnv.nrw.de; gaa-ol.niedersachsen.de
 Betreff: LG BUBE - Info Hosting BUBEneu Basispaket, Webcheck und Hosting 

BUBEalt

 Priorität: Hoch

 Kategorien: UIG abgelegt

Liebe Kolleg*innen der LG BUBE und der PG BUBE,

ich muss Ihnen heute leider mitteilen, dass die geplante Vergabe des Hostings 
BUBEneu Basispaket an 
einen IT-Dienstleister eines Bundeslandes durch UBA aus vergaberechtlichen 
Gründen nicht stattfinden 
wird. Dies hat nach nunmehr finaler Prüfung unsere Vergabestelle entschieden.

Ich möchte Sie daher nun auffordern, sich innerhalb der Bundesländer auf die 
Vergabe des Hostings 
BUBEneu Basispaket durch ein Bundesland an seinen IT-Dienstleister zu 
verständigen und diese Vergabe 
durchzuführen. Bei unserer Abfrage über den Jahreswechsel ist aus drei 
Bundesländern (MV, HE und 
Dataport für HB und weitere BL) Interesse an der Übernahme des Hostings geäußert
worden. Ich 
empfehle, bei der Vergabe perspektivisch/ optional auch die spätere Erweiterung 
dieses Hostings auf ein 
gesamtes neues BUBE mitzudenken und in den Vergabeprozess aufzunehmen.
Grundsätzlich gestaltet sich die Vergabe an eine Firma vergleichsweise einfach, 
mit der eine 
Rahmenvereinbarung besteht (wie im Falle eines IT-Dienstleisters eines 
Bundeslandes), da die 
Rahmenbedingungen (wie bspw. Fachkunde, Zuverlässigkeit, Kosten für einzelne 



Leistungskategorien 
etc.) bereits feststehen und nicht mehr geprüft werden müssen.
Die für eine Vergabe notwendigen Unterlagen (Leistungsbeschreibung etc.) werden 
wir Ihnen auf dem 
BSCW-Server zeitnah zur Verfügung stellen, so dass Sie diese weiter verwenden 
können. Der Link folgt. 
Ich bitte zudem um Darstellung des dann aktuellen Sachstands zum Hosting BUBEneu
Basispaket auf der 
LG-Sitzung am 23./24.3.22. 

Diese Absage des UBA hat Implikationen für die finale Abnahme des Basispakets 
mit  Unser 
Augenmerk konzentriert sich daher nun darauf, der WPS kurzfristig und für einen 
begrenzten Zeitraum 
eine Produktivumgebung zur Verfügung zu stellen, um diese finale Abnahme des 
BUBEneu Basispakets 
zu ermöglichen und den Vertrag UBA-  im Interesse aller zeitnah zu beenden. 
Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir hierzu zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine 
weiteren Aussagen treffen 
können. Wir werden Sie informieren, sobald sich uns eine wirklich gangbare 
Möglichkeit aufzeigt.

Bezüglich des Webchecks BUBEalt und einer Wiederinbetriebnahme der Anwendung 
sind wir nach 
heutigem Gespräch mit dem IT-SiBe des UBA und  vorsichtig optimistisch, 
BUBEalt zu Anfang April 
vorläufig und unter Auflagen wieder produktiv setzen zu können. Es wurden 3 
Tests im Rahmen des 
Webchecks durch Atos durchgeführt und aufgezeigte Probleme schrittweise behoben.
Übrig bleiben 
einige der Kategorie „mittelschwer“ und „leicht“. Diese werden nach Vorgabe des 
IT-SiBe in den 
kommenden Wochen bearbeitet; dazu ist die Aufstockung des bestehenden Vertrags 
mit  
über Arbeiten zur Begleitung des Webchecks erforderlich. Ebenso wird Hdiv 
zukünftig zum Einsatz 
kommen - die Software hat sehr geholfen, die bestehenden Restrisiken zu mildern.
Hierzu wird Hdiv 
lizenzpflichtig erworben. Zahlen zu diesen verschiedenen Aufgaben liegen uns 
noch nicht vor. Wir 
werden informieren und dafür Mittel für Hosting 2022 einsetzen.* 
Parallel wird  die Wiederinbetriebnahme von BUBEalt vorbereiten, die dem 
eigentlichen Hosting 
bei  (über  vorangeht. Auch dazu liegen uns noch keine finalen 
Zahlen vor, wir werden 
informieren.*
Bis Juni 2022 werden dann von  die restlichen, arbeitsintensiven 
Schwachpunkte aus dem 
Webcheck abgearbeitet und anschließend ein 4. Test durchgeführt. Dazu wird der 
Webcheck-Vertrag mit 
Atos aufgestockt und auch dies aus Mitteln für Hosting 2022 bestritten.* Auf 
Basis der Ergebnisse dieses 

          

                    

                    

          

          



4. Tests wird der IT-SiBE des UBA entscheiden, ob BUBE weiterhin in 
Verantwortung des UBA betrieben 
werden darf oder vom Netz genommen werden muss.

Diese Aussagen spiegeln den heutigen Stand wider. Externe Einflüsse, wie bspw. 
Krisenreaktionen in 
Vorgriff auf oder nach Cyberangriffen auf Fachanwendungen in Verantwortung des 
Bundes oder auch 
Vergabeschwierigkeiten, können den hier geschilderten Prozess stoppen oder 
ändern. Ich möchte 
betonen, dass uns sowohl  als auch der IT-SiBe des UBA sehr entgegen 
gekommen sind.

*Für das Hosting in 2022 stehen nach PDB insgesamt 170.000 € zur Verfügung. 
Davon sind derzeit ca. 20.000 € für das Hosting 
von Thru.de bei  gebunden.

Viele Grüße
Im Auftrag 

Leitung VKoopUIS-Projekt BUBE

Umweltbundesamt
FG III 2.7 Anlagenbezogene Berichterstattung 
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